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Begründung 
Am 25. Juni 2012 stellte Zypern formell einen Antrag auf Stabilitätshilfe, da einerseits der Bankensektor 
unmittelbar durch die Restrukturierung Griechischer Staatsanleihen stark in Mitleidenschaft gezogen 
wurde und andererseits die zyprische Wirtschaftsleistung durch die anhaltende Rezession sowie 
unterbliebene Strukturreformen stark beeinträchtigt ist. Große Herausforderungen gibt es demnach 
sowohl im Finanzsektor, als auch in strukturpolitischer Hinsicht. In der Eurogruppe am 12. April 2013 
wurden die Eckpunkte für ein makroökonomisches, durch Finanzhilfe in Form von Darlehen finanziertes 
Anpassungsprogramm, gebilligt. 
Die Stabilitätshilfe für die Republik Zypern ist zur Vermeidung noch größerer Schäden unabdingbar und 
im Interesse Österreichs. Die erheblichen negativen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche 
Situation der Mitgliedstaaten ergeben sich durch die enge Verbundenheit der Volkswirtschaften der 
Eurozone und durch die nicht unerhebliche Relevanz auch im gesamteuropäischen Kontext. Ein Kollaps 
Zyperns könnte zu erneuter Instabilität der Eurozone und der Notwendigkeit zusätzlicher 
Anpassungsprogramme führen, sowie zu weiteren Wachstumseinbußen und dem Verlust von 
Arbeitsplätzen. 
Im Zuge des Programmes werden Maßnahmen von etwa 23 Mrd. Euro, das sind etwa 130 vH des 
zyprischen Bruttoinlandsprodukts, umgesetzt. Zypern selbst wird mit den im Vergleich zu früheren 
Programmen anderer Länder höchsten Eigenleistungen zur Lastenteilung mit der internationalen 
Gemeinschaft beitragen und von diesen 23 Mrd. Euro etwa 13 Mrd. Euro selbst aufbringen. Dies erfolgt 
durch die Restrukturierung des Bankensektors, die Einführung neuer Steuern, Goldverkäufe, 
Privatisierungen und die Abänderung der Kreditkonditionen des ausständigen Kredits von Russland. Das 
Volumen der Stabilitätshilfe beträgt bis zu 10 Mrd. Euro in der Programmperiode 2013-2016, wobei der 
Europäische Stabilitätsmechanismus 9 Mrd. Euro und der Internationale Währungsfonds bis zu 1 Mrd. 
Euro bereitstellen sollen. 
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